
Genehmigung (Permission) zur Teilnahme an einer
Danprüfung im Ausland

Liebe Danprüflinge,
wenn Ihr eine Danprüfung im Ausland machen wollt beachtet bitte
folgende Punkte:

Eine Genehmigung kann erteilt werden, wenn

1. ein gültiger DKenB-Pass vorliegt.

2. die letzte erfolgreiche Prüfung nachgewiesen werden kann.
(EKF-Karte/ Urkunde o.ä.) 
Bitte beachtet die Voraussetzungen der jeweiligen Veranstalter, so wird z.B. auch die Kopie der Urkunde 
(Menjo) der letzten Prüfung verlangt.

3. bei Prüfungen bis einschließlich 5. Dan die Zahlung der Auslandsprüfungsgebühr (50,00 €) an den DKenB
nachgewiesen wird (Bankverbindung siehe unten). Die Überweisung sollte zeitgleich mit der Antragsstellung 
erfolgen. Diese Gebühr wird nur bei Prüfungen bis zum 5. Dan erhoben, da der DKenB Prüfungen bis zu 
dieser Graduierung anbietet. Bei Prüfungen ab 6. Dan und höher wird keine Gebühr verlangt (siehe Kosten- 
und Gebührenordnung DkenB). 

4. folgende Informationen sind dem Ref. Prüfwesen mitzuteilen:
Ort, Datum und Veranstalter der Prüfung
Bitte rechtzeitig (in der Regel spätestens 14 Tage vor Meldeschluss des Veranstalters) den Antrag auf eine
Permission stellen. Als Formular sollte Seite 2 (siehe unten) oder DKenB-Danbogen (siehe Homepage des
DKenB unter Referat Prüfwesen) verwendet werden

5. Für die Anmeldung zur Prüfung, rechtzeitige Zahlung der Anmelde- und Registergebühr, Übernachtung u.
ä. organisatorische Dinge ist der Prüfling selbst verantwortlich.

6. für Sammelgenehmigungen (z.b. Kampfrichterseminar in Brüssel / Februar, oder internationale 
Veranstaltungen) gelten die gleichen Voraussetzungen. Auch in diesen Fällen bitte alle Daten dem 
Referanten für Prüfwesen mitteilen und die DKenB-Deadline beachten, da wir die Daten vor !! der Deadline 
des jeweiligen Veranstalters benötigen.

Beim Bestehen der Prüfung ist dies dem Ref. Prüfwesen mitzuteilen, da sonst kein Eintrag in die 
Danträgerlisten des DKenB und EKF erfolgen kann.

WICHTIG: es können nur vollständige und rechtzeitig gestellte Anträge bearbeitet werden!

23.06.2016

Ralf Abel,
Ref. Prüfwesen
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Mitglied der Europäischen - Kendo - Föderation
Mitglied der Internationalen - Kendo - Föderation
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Antragsformular zur Genehmigung (Permission) der 
Danprüfung bei einer Prüfung im Ausland

Fr./Hr.
Name: _________________________________

Vorname: _________________________________

DkenB-Pass-Nr.: _________________________________

Prüfung zum: _________________________________

Prüfungsdatum: _________________________________

Prüfungsort: _________________________________

Veranstalter: _________________________________

EKF-Nr. _________________________________ (falls vorhanden)

letzte (bestandene) Prüfung : 

Datum/Ort  _________________________________

Adresse zur Rücksendung: 

PLZ/ Wohnort: _________________________________

Strasse/Haus-Nr. _________________________________

Permissiongebühr (neu) für Prüfungen bis einschließlich 5. Dan : 50,00 € (MV des 
DKenB / April 2014)

23.06.2016
Ralf Abel,
Ref. Prüfwesen
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